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 Sachbearbeiter: Matthias Riedl  
 Tel. 05234 / 68110 – 71 
 E-Mail: matthias.riedl@axams.gv.at 

 

NIEDERSCHRIFT 
 

der 16. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
vom 19.12.2017 

 
Aktenzahl: AA/44349/2017 Axams, am 16.1.2018 
 
 

anwesend:  
Gemeinsam für Axams: PRO Axams – Die Unabhängige Liste 
Bgm. Christian Abenthung, Vorsitzender Michael Kirchmair 
Vbgm. Martin Kapferer Johann Leitner 
Cornelia Walder, BEd Marco Rupprich 
Sylvia Hörtnagl  
Ing. Adolf Schiener SPÖ Axams und Unabhängige:  
Walter Mair Norbert Happ 
 Ing. Mag. Karl Medwed 
ZUKUNFT AXAMS – DIE GRÜNEN  
Vbgm. Gabriele-Kapferer-Pittracher FPÖ – Axams  
Mag. Andreas Schönauer  Harald Nagl 
Carmen Auer Gerhard Leitinger 
Dagmar Grohmann  
 
 
 
davon als Ersatz anwesend:  
Walter Mair   Gemeinsam für Axams 
Gerhard  Leitinger  FPÖ – Axams 
 
entschuldigt abwesend:  
Marco Spechtenhauser Gemeinsam für Axams 
Johann Zagajsek, MSD FPÖ – Axams  
 
unentschuldigt abwesend:  
---  
 
 
Ort: Gemeindehaus Axams, Sitzungssaal 
Beginn: 18.00 Uhr 
Ende: 21.30 Uhr 
Zuhörer: 4 
Schriftführer: Matthias Riedl 
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Tagesordnung: 
 
1. Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2017; 

AA/43727/2017 
 

2. Festsetzung des Voranschlages 2018 und 
Festsetzung des Mittelfristigen Finanzplanes 2019 bis 2022; 
AA/42662/2017 
 

3. Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 2018; 
Erhöhung des Erschließungsbeitragssatzes ab 1.1.2018; 
AA/44352/2017  
 

4. Verordnung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer; 
Aufhebung der Verordnung vom 19.6.2006; 
70304/ZEN/4041/2009 
 

5. Aufwandsentschädigungsmodell für die Gemeinderäte; 
Vorschlag laut Beschluss des Gemeindevorstandes vom 21.3.2017; 
AA/38871/2017 
 

6. JiM – Jugend im Westlichen Mittelgebirge; 
Kooperationsvereinbarung; 
AA/43359/2017 
 

7. Kinderbetreuung; 
2. Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung mit der slw Soziale Dienste GmbH; 
VET/2903/2015 
 

8. Nachbesetzungen im Umwelt- und Verkehrsausschuss; 
AA/44350/2017 
 

9. Bericht des Überprüfungsausschusses über die Sitzung vom 4.12.2017; 
AA/44160/2017 
 

10. Erlassung des Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes B1.24/E1; 
Robert Leis, Axams, Georg-Bucher-Straße 12; 
Erlassung von Bebauungsfestlegungen für die neu formierten Grundstücke Nr. 63/1 
und Baufläche 49/1 im Zusammenhang mit dem Neubau einer Wohnanlage im Be-
reich der alten Hofstelle in Axams, Georg-Bucher-Straße 12; 
AA/36286/2016 
 

11. Personalangelegenheit; 
Stellenvergabe Mitarbeiter/in Gemeindeverwaltung (Schwerpunkt Hoch-/Tiefbau); 
AA/42623/2017 
 

12. Anträge, Anfragen, Allfälliges 
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1. Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2017; 
AA/43727/2017 

 
Zur Niederschrift vom 14.11.2017 werden keine Wortmeldungen abgegeben. 
 
 
 
 

2. Festsetzung des Voranschlages 2018 und 
Festsetzung des Mittelfristigen Finanzplanes 2019 bis 2022; 
AA/42662/2017 

 
Sachverhalt: 
 
Der Finanzausschuss hat in drei Sitzungen den Entwurf des Voranschlages für das Jahr 
2018 sowie den Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 
2022 erstellt. Vom 4.12.2017 bis einschließlich 18.12.2017 sind die Entwürfe zur allge-
meinen Einsichtnahme im Gemeindeamt aufgelegen. Innerhalb der Auflagefrist hatte 
jeder Gemeindebewohner die Möglichkeit, dazu schriftliche Einwendungen abzugeben. 
Einwendungen wurden keine vorgebracht. 
 
Der Entwurf des Voranschlages 2018 und der Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes 
2019 bis 2022 liegen dem Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
Gemäß § 93 Absatz 3 TGO 2001 sind der Entwurf des Voranschlages und eventuelle 
Einwendungen nach Ablauf der Auflagefrist unverzüglich dem Gemeinderat vorzulegen. 
Der Gemeinderat hat eventuelle Einwendungen bei der Beratung über den Voranschlag 
zu behandeln. Bis längstens 31.12. ist der Voranschlag vom Gemeinderat festzusetzen. 
 
Hinweis: 
Der Budgetposten 1/898-043 in Höhe von 10.000,- € (Instandhaltung Sonnenlift) muss 
laut Finanzverwaltung anders als im Auflageentwurf budgetiert werden und zwar auf 
1/833-755005 (TFZ an das FZZ für Sonnenlift). 
 
 
 
Beratung: 
 
Bgm. Christian Abenthung berichtet dem Gemeinderat sehr ausführlich über die Finanz-
lage der Gemeinde. Dieser Bericht ist als Beilage 1 dieser Niederschrift angeschlossen. 
Anschließend übergibt er das Wort an die Obfrau des Finanzausschusses, Vbgm. Gab-
riele Kapferer-Pittracher. Grundsätzliches Finanzierungsziel sollte das Erzielen eines 
Finanzüberschusses aus der laufenden Gebarung sein. Unter Berücksichtigung von für 
öffentliche Haushalte bestimmten Kennziffern (Finanzspitze I und II) ist das Ergebnis 
der laufenden Gebarung bezogen auf das Budget 2018 einschließlich Schuldendienst 
negativ, und zwar Minus 457.300,- €. Das bedeutet, dass die Gemeinde Axams im Ver-
gleich zu den Einnahmen viel höhere Fixkosten bei den Ausgaben hat. Die letzten Bud-
gets konnten nur durch Grundverkäufe ausgeglichen erstellt werden. Diese Tatsache 
sollte für die Gemeinde ein Alarmsignal sein. Vbgm. Gabriele Kapferer-Pittracher 
schlägt daher vor, dass der gesamte Gemeinderat und die Finanzverwaltung mithilfe ei-
nes Finanzexperten (Stichwort „Blick von außen“) eine tiefergehende Finanzanalyse 
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machen soll. Diesbezüglich wird sie in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag 
einbringen. Für Carmen Auer hat sich im Vergleich zum Vorjahr vieles zum Positiven 
geändert (z.B. wurde der Budgetentwurf den Gemeinderäten erstmals digital zur Verfü-
gung gestellt; die Protokollführung bei den Finanzausschusssitzungen ist sehr gut; die 
Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung waren jederzeit für Auskunftserteilungen/Aufklä-
rungen bereit;). Nichtsdestotrotz sieht Carmen Auer noch Verbesserungspotential (z.B. 
Anmerkungen bei den Sitzungen des Finanzausschusses sollten im Budgetentwurf als 
Fußnote aufscheinen) und wünscht sich ein besseres Controlling (z.B. Quartalsbe-
richte). Zum Controlling hält Bgm. Christian Abenthung fest: Die laufende Geschäftsge-
barung hat ausschließlich der Bürgermeister zu führen. Das Controlling ist jederzeit ge-
geben, weil durch die Umstellung auf den elektronischen Rechnungsworkflow nun bei 
jeder Rechnungsfreigabe der Kontostand der jeweiligen Haushaltstelle ersichtlich ist. 
Als Bürgermeister hat er durch das neue Rechnungs- und Buchhaltungsprogramm so-
wieso ständig einen Überblick über alle Über- und Unterschreitungen. Bgm. Christian 
Abenthung sieht im Überprüfungsausschuss das Kontrollorgan. Dieser Ausschuss kann 
jederzeit Sitzungen einberufen und die laufende Geschäftsgebarung überprüfen und 
dem Gemeinderat Bericht erstatten. Den Vorwurf, dass in der Gemeinde Axams das 
Controlling mangelhaft wäre, weist Bgm. Christian Abenthung zurück. Harald Nagl er-
klärt, dass das Budget im Großen und Ganzen in Ordnung sei. Seine Fraktion werde 
dem Budget aber trotzdem nicht zustimmen, weil damit würde man nämlich automatisch 
alle einzelnen Punkte darin absegnen. Das will seine Fraktion jedoch nicht, weil sie 
nicht mit allen Punkten einverstanden ist (z.B. Erhöhung Erschließungsbeitrag, Projek-
tierungskosten für Straßenbau Hintermetzentaler, Kosten für Flüchtlingshilfe). Ing. Adolf 
Schiener spricht für die Jahre 2017 und 2018 von einem Konsolidierungsbudget. Trotz-
dem können Projekte umgesetzt werden, ohne dass dafür neue Schulden aufgenom-
men werden müssen. Letztlich ist die Gemeinde immer stark abhängig von den auf Lan-
des- und Bundespolitik beschlossenen Maßnahmen. Johann Leitner möchte wissen, 
warum sich die Kosten bei der Ortsbildpflege so erhöht haben. Dazu erklärt Bgm. Chris-
tian Abenthung, dass dies mit der Einführung des Programmes „digitaler Baumkataster“ 
zusammenhängt und der Maschinenring für die fachmännische Erledigung bestimmter 
Baummaßnahmen beauftragt wurde. Abschließend sagt Vbgm. Gabriele Kapferer-
Pittracher, das im Budget für die Anschaffung neuer Heimatbücher 20.000,- € vorgese-
hen sind, weil das letzte Axamer Heimatbuch 2005 veröffentlicht wurde. Da es von die-
sem Heimatbuch noch sehr viele Bücher gibt, könnte eine kostengünstige Lösung ange-
dacht werden.   
 
 
 

Antrag 1 – Bgm. Christian Abenthung: 
Der Budgetposten 1/898-043 in Höhe von 10.000,- € (Instandhaltung Sonnenlift) soll auf 
Empfehlung der Finanzverwaltung entgegen dem Auflageentwurf auf 1/833-755005 
(TFZ an das FZZ für Sonnenlift) budgetiert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 Ja 
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Antrag 2 – Vbgm. Martin Kapferer: 
Der Voranschlag 2018 soll laut vorliegendem Entwurf und unter Berücksichtigung der 
Umschichtung laut des vorherigen Antrages 1 (Stichwort Finanzmittel Sonnenlift) wie 
folgt festgesetzt werden: 
 

 Einnahmen Ausgaben 

Ordentlicher Haushalt 12.004.500 € 12.004.500 € 

Außerordentlicher Haushalt 0 € 0 € 

Gesamt 12.004.500 € 12.004.500 € 

 
Des Weiteren soll der Mittelfristige Finanzplan 2019 bis 2022 laut vorliegendem Entwurf 
beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja 
2 Enthaltungen (FPÖ – Axams; Begründung der Ablehnung siehe Ausführungen bei der 
Beratung) 
 
 
 
 

3.  Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 2018; 
Erhöhung des Erschließungsbeitragssatzes ab 1.1.2018; 
AA/44352/2017 

 
Sachverhalt: 
 
Bekanntlich hat der Finanzausschuss bereits im Vorjahr eine stufenweise Anhebung 
des Erschließungsbeitragssatzes in den nächsten Jahren angeregt. Folglich hat der Fi-
nanzausschuss in seiner Sitzung vom 25.10.2017 dem Gemeinderat empfohlen, mit 
Wirksamkeit ab 1.1.2018 den Erschließungsbeitragssatz von 2,50 % auf 3,50 % zu er-
höhen.  
 
Die Erhöhung ist im Verordnungswege zu beschließen. Die ausgearbeitete Verordnung 
liegt dem Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
 
 
Beratung: 
 
Bgm. Christian Abenthung informiert den Gemeinderat über die Erschließungsbeitrags-
sätze von umliegenden Gemeinden (Birgitz 2,29 %, Mutters und Natters jeweils 3 %, 
Aldrans, Götzens und Sistrans jeweils 4 %, Grinzens und Lans jeweils 5 %). Axams 
würde mit 3,5 % im guten Mittelfeld liegen, sprich der Höchstsatz (5 %) wäre immer 
noch nicht zur Gänze ausgeschöpft. Bgm. Christian Abenthung bezeichnet die Anhe-
bung als vertretbar und verweist auf die Beratungen im Finanzausschuss (Stichwort 
„stufenweise Anhebung“). Harald Nagl spricht sich gegen die Erhöhung aus, weil es 
keine Maßnahme ist, die Bauträger einzuschränken, sondern trifft es letztlich die Priva-
ten und Gewerbetreibenden. Die Kosten werden vom Bauträger einfach umgelegt, be-
fürchtet Harald Nagl, die Wohnungen werden teurer und dies stellt einen klaren Wider-
spruch zum Thema „leistbares Wohnen“ dar. Fraktionskollege Gerhard Leitinger 



  
Gemeinderat vom 19.12.2017 Seite 6 von 15 

 

schließt sich vollinhaltlich den Ausführungen seines Vorredners an. Ing. Adolf Schiener 
bekennt sich nach wie vor zu den Beratungen im Finanzausschuss, die im Ergebnis 
eine stufenweise Anhebung des Erschließungsbeitragssatzes brachten. Nichts Anderes 
soll heute im Verordnungswege beschlossen werden. 
 
 
 
Antrag – Ing. Adolf Schiener: 
 

VERORDNUNG 
des Gemeinderates der Gemeinde Axams 

über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 
 
Aufgrund des § 7 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBl. Nr. 
58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, soll verordnet werden: 
 

§ 1 
Erschließungsbeitrag, Erschließungsbeitragssatz 

 
Die Gemeinde Axams erhebt einen Erschließungsbeitrag und setzt den Erschließungs-
beitragssatz einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet mit 3,50 v.H. des für die Ge-
meinde Axams von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 16.12.2014, 
LGBl. Nr. 184/2014, festgelegten Erschließungskostenfaktors fest. 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt mit 1.1.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Festsetzung des Erschließungsbeitragssatzes vom 29.11.2016 außer Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: 
15 Ja 
1 Nein (Harald Nagl) 
1 Enthaltung (Gerhard Leitinger) 
 
 
 
 

4.  Verordnung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer; 
Aufhebung der Verordnung vom 19.6.2006; 
70304/ZEN/4041/2009 

 
Sachverhalt: 
 
Ab 1.1.2018 können die Gemeinden nach dem (neuen) Tiroler Vergnügungssteuerge-
setz 2017 nur noch für das Aufstellen von Spiel- und Glücksspielautomaten sowie Wett-
terminals eine Vergnügungssteuer einheben. Sämtliche anderen, noch in den Vergnü-
gungssteuerverordnungen der Gemeinden enthaltenen Tatbestände, welche sich auf 
das (alte) Tiroler Vergnügungssteuergesetz 1982 beziehen, insbesondere die dort gere-
gelten „Bauschsteuern“, sind ab diesem Zeitpunkt rechtswidrig. 
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Mit Schreiben vom 9.11.2017 empfiehlt die Abt. Gemeinden daher, die bestehenden 
Vergnügungssteuerverordnungen der Gemeinden aufgrund der neuen Gesetzeslage 
aufzuheben. 
 
Gleichzeitig informiert die Abt. Gemeinden, dass für Gemeinden weiterhin die Möglich-
keit besteht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Rechtsgrundlage ist das (neue) Tiro-
ler Vergnügungssteuergesetz 2017 (In-Kraft-Treten mit 1.1.2018) und das Finanzaus-
gleichsgesetz 2017. Darüber wird der Gemeindevorstand in der nächsten Sitzung bera-
ten. 
 
Die Verordnung zur Aufhebung der am 19.6.2006 beschlossenen Vergnügungssteuer-
verordnung liegt dem Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
 
 
Antrag – Bgm. Christian Abenthung: 
 

VERORDNUNG über die Aufhebung der Vergnügungssteuer 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Axams soll aufgrund des § 1 Tiroler Vergnügungssteu-
ergesetztes 1982, LGBl. Nr. 60/1982, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 24/2011, mit Be-
schluss vom 19.12.2017 folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

Die bisher in Kraft stehende Vergnügungssteuerverordnung der Gemeinde Axams vom 
19.6.2006 wird aufgehoben. 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2017 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 Ja 
 
 
 
 

5.  Aufwandsentschädigungsmodell für die Gemeinderäte; 
Vorschlag laut Beschluss des Gemeindevorstandes vom 21.3.2017; 
AA/38871/2017 

 
Sachverhalt: 
 
Ausgehend von einem von der FPÖ Axams am 7.2.2017 eingebrachten Dringlichkeits-
antrag hat der Gemeindevorstand in mehreren Sitzungen ein Entlohnungsmodell für die 
Gemeinderäte ausgearbeitet. Dieses Modell liegt bereits seit 21.3.2017 vor. Die Angele-
genheit sollte jedoch erst dann auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung kom-
men, wenn innerhalb aller Fraktionen grundsätzlich Einstimmigkeit über eine Entloh-
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nung von Gemeinderäten herrscht. Dem Gemeindevorstand war es nämlich ein Anlie-
gen, dass die Einführung einer Aufwandsentschädigung im Gemeinderat einstimmig be-
schlossen wird. 
 
Eine schriftliche Rückmeldung seitens der Fraktionsführer liegt jedoch bis dato nicht 
vor. Auch FPÖ-Fraktionsführer Harald Nagl hat mit seinen Sitzungsverhinderungen 
dazu beigetragen, dass die Angelegenheit noch nicht im Gemeinderat behandelt wurde. 
Da sich das Jahr 2017 dem Ende zuneigt, hat Bgm. Christian Abenthung bei der ver-
gangenen Gemeinderatssitzung angekündigt, die Sache in der Dezember-Sitzung zu 
beraten. 
 
Das Entschädigungsmodell laut Beschluss des Gemeindevorstandes vom 21.3.2017 
liegt dem Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. Im heurigen Budget 
ist dafür ein Betrag in Höhe von 15.000,- € berücksichtigt. Im Budget 2018 wurde für die 
Entschädigung der Gemeinderäte der Betrag in Höhe von 20.000,- € vorgesehen. Dem-
entsprechend wurde das Entlohnungsmodell angepasst. 
 
 
 
Beratung: 
 
Bgm. Christian Abenthung stellt dem Gemeinderat das ausgearbeitete Entschädigungs-
modell vor. Die Bürgermeisterfraktion bekennt sich geschlossen zu einer Aufwandsent-
schädigung für Gemeinderäte und begrüßt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Mo-
dell. Dieses ist gerecht und auch einfach in der Praxis (sprich Integration in die Lohnver-
rechnung der Gemeinde) umzusetzen. Seine Fraktion, so Bgm. Christian Abenthung, ist 
auch dafür, dass für das heurige Jahr die Entschädigung noch ausbezahlt wird, weil der 
Betrag in der Höhe von 15.000,- € im Voranschlag dafür vorgesehen ist. Für das kom-
mende Jahr hat der Finanzausschuss 20.000,- € berücksichtigt. Harald Nagl, immer 
schon ein Verfechter für eine angemessene Entschädigung für Gemeinderäte, kann 
sich mit dem vorliegenden Modell anfreunden, wobei er anmerkt, dass ihm sein ange-
dachtes Modell in Anlehnung an die Gemeinde Mils bei Hall noch etwas gerechter er-
scheint. Für Harald Nagl ist es selbstverständlich, dass auch für das Jahr 2017 eine 
Auszahlung erfolgen soll. Lächerlich ist für ihn allerdings die Höhe der Auszahlung, 
sprich der Gesamtbetrag von 15.000,- € für 13 Mandatare. Diesen Betrag hätte er viel 
höher angesetzt. Carmen Auer und Dagmar Grohmann sprechen sich gegen eine Ent-
schädigung aus und haben ihre Argumente in Form einer schriftlichen Stellungnahme 
zusammengefasst (siehe Beilage 2 dieser Niederschrift). Dazu erklärt Vbgm. Gabriele 
Kapferer-Pittracher, dass sich die Grüne Fraktion in dieser Sache nicht einig ist. Sie und 
Mag. Andreas Schönauer, die schon in der Vorperiode für eine Entschädigung eingetre-
ten sind, stehen immer noch dazu. Mit der Aufnahme eines Betrages im Budget hat der 
alte Gemeinderat dem neuen Gemeinderat sozusagen die Weichen dafür gestellt. Mi-
chael Kirchmair und seine Fraktion akzeptieren, dass diese Forderung nach einer Ent-
schädigung bereits der alte Gemeinderat eingebracht hat. Auch das vorliegende Modell 
ist gut. Allerdings sieht seine Fraktion in der Ausübung des Mandates ein Ehrenamt, so 
wie viele als Funktionäre in Vereinen ehrenamtlich tätig sind. Bereits im Wahlkampf ist 
Pro Axams für das Ehrenamt und gegen eine Aufwandsentschädigung eingestanden. 
Daran hält sich seine Fraktion, schließt Michael Kirchmair seine Ausführungen ab. 
Norbert Happ erinnert daran, dass der Gemeindevorstand sich einen einstimmigen Ge-
meinderatsbeschluss in dieser Sache gewünscht hat. Aus der Diskussion leitet sich 
aber ab, dass dies nicht der Fall sein wird. Dennoch sollte endlich eine Entscheidung 
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vom Gemeinderat getroffen werden. Seine Fraktion ist für eine Entschädigung. Nach 
ausführlicher Diskussion stellt Bgm. Christian Abenthung schließlich folgenden Antrag. 
 
 
 
Bgm. Christian Abenthung: 
Das vom Gemeindevorstand ausgearbeitete Aufwandsentschädigungsmodell für Ge-
meinderäte soll beschlossen werden. Für das Jahr 2017 soll der Betrag in Höhe von ca. 
15.000,- € ausbezahlt werden und ab 2018 soll der Betrag in Höhe von ca. 20.000,- € 
ausbezahlt werden. Die Aufteilung erfolgt jeweils laut Beilage 3 dieser Niederschrift. 
 
Abstimmungsergebnis: 
12 Ja 
5 Nein (Michael Kirchmair, Johann Leitner, Marco Rupprich, Carmen Auer und Dagmar 
Grohmann) 
 
 
 
 

6.  JiM – Jugend im Westlichen Mittelgebirge; 
Kooperationsvereinbarung; 
AA/43359/2017 

 
Sachverhalt: 

 
Am 6.3.2017 wurde das Konzept JiM im Planungsverband vorgestellt. Zusammenge-
fasst hat sich der Planungsverband für das Vereinsmodell entschieden, indem Folgen-
des vereinbart wurde: 

a. Gründung eines Vereins für die Jugendarbeit im westlichen Mittelgebirge; 
b. Die Gemeinden übertragen dem Verein mittels Kooperationsvereinbarung die Ju-

gendarbeit. 
c. Der Vereinsvorstand wird aus den Reihen der teilnehmenden Gemeinden gestellt. 

Jede Gemeinde nominiert aus dem Gemeinderat ein Mitglied. 
d. Die Finanzierung erfolgt derart, dass die gesamten Personal-, Miet- und Betriebs-

kosten abzüglich der Landesförderungen für das Personal auf die Gemeinden 
nach der Einwohnerzahl aufgeteilt werden. 

e. Für den Beginn wird für den Personalaufwand eine Obergrenze von 100.000 
Euro eingezogen. Die Aufteilung der Arbeitsstunden und die Öffnungszeiten wer-
den durch den Verein organisiert und festgelegt. Hinzu kommt noch der Sachauf-
wand (Miet- und Betriebskosten). 

f. Arbeitgeber ist der Verein. 
g. Die Leiterin, Mag. Simone Unterweger, wird auf Basis dieser Vorgaben noch eine 

Aufstellung beibringen, wie hoch die Kosten pro Einwohner sind. 
h. Es ist dazu ein Beschluss des Gemeinderates zu fassen. 
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Am 28.3.2017 hat der Gemeinderat in dieser Sache folgenden Beschluss gefasst: 

Der Vereinsgründung und der Kooperationsvereinbarung – wie im Sachverhalt von a) 
bis h) angeführt – soll zugestimmt werden. Die Nominierung des Vorstandsmitgliedes 
seitens der Gemeinde Axams soll durch den Ausschuss für Soziales, Jugend und Fami-
lie vorgenommen werden. 

 
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass den Gemeinden die Jugendarbeit auf Ver-
einsbasis beträchtlich teurer kommt (höhere Gehälter laut SWÖ-KV, Verwaltungskosten 
für Buchhaltung, Lohnverrechnung, etc.). Daher hat es Überlegungen gegeben, das bis-
her gelebte Modell in ein rechtliches Konstrukt zu bringen und von einer Vereinsgrün-
dung abzusehen. Rechtsanwalt Dr. Andreas Ruetz wurde daher beauftragt, auf Basis 
des vorliegenden JiM-Konzeptes eine Kooperationsvereinbarung auszuarbeiten. Die 
rechtliche Grundlage solch einer Kooperation findet sich in § 142a TGO („Verwaltungs-
gemeinschaften“). 
 
Am 31.10.2017 hat der Gemeindevorstand darüber beraten. Dem Gemeinderat wurde 
empfohlen, der vorliegenden Vereinbarung – vorbehaltlich, dass die Förderungen vom 
Land in voller Höhe gewährt werden und die Nachbargemeinden die Vereinbarung ak-
zeptieren – zuzustimmen. 
 
Inzwischen hat das Land Tirol, Abteilung Jugend, mitgeteilt, dass laut Kooperationsver-
einbarung die Förderungen in voller Höhe fließen. Im Planungsverband Westliches Mit-
telgebirge erfolgte die Zustimmung am 27.11.2017. Bis Ende des Jahres werden alle 
Nachbargemeinden die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse herbeiführen.  
 
Die Kooperationsvereinbarung, welche mit 1.1.2018 in Kraft treten soll, und das JiM-
Konzept liegen dem Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
 
 
Antrag – Sylvia Hörtnagl: 
Der vorliegenden Kooperationsvereinbarung zur Errichtung der Verwaltungsgemein-
schaft „JiM – Jugend im westlichen Mittelgebirge“ soll zugestimmt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 Ja 
 
 
 
 

7.  Kinderbetreuung; 
2. Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung mit der slw Soziale Dienste GmbH; 
VET/2903/2015 

 
Sachverhalt: 
 
Am 10.3.2015 hat der Gemeinderat die Kooperationsvereinbarung mit der slw Soziale 
Dienste GmbH beschlossen, um gemeinsame Wege in der Kinderbetreuung zu gehen 
(= Neubau Kindergarten Elisabethinum Axams am Standort Mailsweg und Betriebsfüh-
rung durch das slw Elisabethinum). 
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Die Eröffnung zweier neuen Gruppen im Betreuungsjahr 2016/2017 am Standort Dorf-
pavillon und die Betriebsführung durch das slw Elisabethinum erforderte eine Ergän-
zung der Kooperationsvereinbarung. Damit einhergehend wurden damals weitere Er-
gänzungen/Klarstellungen zugunsten der Gemeinde aufgenommen werden (siehe dazu 
Gemeinderatsbeschluss vom 12.7.2016, = 1. Ergänzung). 
 
Nun soll die Kooperationsvereinbarung neuerlich ergänzt werden (= 2. Ergänzung). 
Auslöser ist die Übersiedlung der 2 Lizumstraße-Gruppen in das Bestandsgebäude des 
Elisabethinums ab dem Betreuungsjahr 2018/2019. Unter anderem soll geregelt wer-
den, dass die Betriebsführung dieser beiden Gruppen durch das slw Elisabethinum er-
folgt (dadurch erhöht sich die Abgangsdeckung ab September 2018). Weiters soll gere-
gelt werden, dass eine Kündigung der vom Personalwechsel betroffenen Bediensteten 
nur mit Zustimmung der Gemeinde ausgesprochen werden kann (Zustimmung im Kin-
derbetreuungsausschuss durch den Bürgermeister aufgrund eines Gemeinderatsbe-
schlusses) und die betroffenen Gemeindebediensteten ein Rückkehrrecht haben, sofern 
bei der Gemeinde eine passende Stelle frei wird.  
 
Die 2. Ergänzung wurde im Kinderbetreuungsausschuss am 29.11.2017 erarbeitet, dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt und liegt dem Gemeinderat zur Einsicht 
bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
 
 
Antrag – Bgm. Christian Abenthung: 
Der vorliegenden 2. Ergänzung zur Kooperationsvereinbarung vom 10.3.2015 soll zuge-
stimmt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 Ja 
 
 
 
 

8.  Nachbesetzungen im Umwelt- und Verkehrsausschuss; 
AA/44350/2017 

 
Sachverhalt: 
 
Dipl. Ing. Klemens Geiger hat mit Schreiben vom 13.11.2017 (Eingangsstempel Ge-
meindeamt) sein Obmann-Amt im Umwelt- und Verkehrsausschuss zurückgelegt und 
mitgeteilt, dass er auch als ordentliches Mitglied aus dem Ausschuss ausscheiden wird. 
Der Verzicht gem. § 26 Absatz 3 TGO ist inzwischen rechtswirksam und unwiderruflich. 
 
Mag. Annemarie Frischmann hat mit Schreiben vom 15.11.2017 (Eingangsstempel Ge-
meindeamt) mitgeteilt, dass sie nicht mehr als Ersatzmitglied im Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss zur Verfügung stehen wird. Der Verzicht gem. § 26 Absatz 3 TGO ist inzwi-
schen rechtswirksam und unwiderruflich. 
 
Die durch das Ausscheiden von Dipl. Ing. Klemens Geiger und Mag. Annemarie Frisch-
mann frei gewordenen Stellen im Umwelt- und Verkehrsausschuss sind daher neu zu 
besetzen.  



  
Gemeinderat vom 19.12.2017 Seite 12 von 15 

 

Das Nominierungsrecht steht der Fraktion ZUKUNFT AXAMS – DIE GRÜNEN zu. 
Folgender Vorschlag wurde gem. § 83 Abs. 2 TGO für die Nachbesetzung eingebracht: 
 

ordentliches Mitglied:  

Bisher: Dipl. Ing. Klemens Geiger Neu: Vbgm. Gabriele Kapferer-Pittracher 

 

Ersatzmitglied:  

Bisher: Mag. Annemarie Frischmann Neu: Dipl. Ing. Klemens Geiger 

 
Die Namhaftmachung ist, wie laut TGO vorgesehen, von der Mehrheit der Mitglieder der 
anspruchsberechtigten Fraktion unterschrieben (siehe Beilage). 
 
In diesem Zusammenhang teilt Marco Rupprich mit, dass er das Amt des Obmann-
Stellvertreters im Umwelt- und Verkehrsausschuss zurückgelegt hat, weil er für das Ob-
mann-Amt kandidieren möchte 
 
Hinweis: 
Die Obfrau-/Obmannwahl und deren Stellvertreter erfolgt im Jänner 2018 in einer eige-
nen Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses). 
 
Die Nachbesetzungen werden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

9.  Bericht des Überprüfungsausschusses über die Sitzung vom 4.12.2017; 
AA/44160/2017 

 
Sachverhalt: 
 
Am 4.12.2017 führte der Überprüfungsausschuss eine Belegprüfung durch, die keine 
Mängel ergab.  
 
Die Niederschrift der Sitzung des Überprüfungsausschusses vom 4.12.2017 liegt dem 
Gemeinderat zur Einsicht bei den Sitzungsunterlagen auf. 
 
 
 
Wortmeldungen: 
 
Obmann Harald Nagl sagt, dass künftig die Buchhaltung den Buchungstext noch ge-
nauer anzugeben hat. Das Banknotenprüfgerät wurde inzwischen angeschafft. Eine 
mögliche Lösung bezüglich Fehlgeldentschädigung klärt der Amtsleiter noch ab. Die 
von Überprüfungsausschussmitgliedern aufgeworfenen Fragen (Optimierung Handyver-
träge, Handybesitz VS-Direktorin und Ausschreibungsangebote für die Anschaffung des 
neuen Bauhoffahrzuges) können während der Sitzung vom Amtsleiter aufgeklärt wer-
den. Die unbedingte Notwendigkeit für das Diensthandy der Direktorin soll auf Wunsch 
des Überprüfungsausschusses noch erhoben werden.  
 
Es folgen keine weiteren Wortmeldungen mehr. Der Bericht des Obmannes und die 
Aufklärungen des Amtsleiters werden zur Kenntnis genommen.  
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10.  Erlassung des Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes B1.24/E1; 
Robert Leis, Axams, Georg-Bucher-Straße 12; 
Erlassung von Bebauungsfestlegungen für die neu formierten Grundstücke Nr. 63/1 
und Baufläche 49/1 im Zusammenhang mit dem Neubau einer Wohnanlage im Be-
reich der alten Hofstelle in Axams, Georg-Bucher-Straße 12; 
AA/36286/2016 

 
Sachverhalt: 

 
Das Bauernhaus Axams, Georg-Bucher-Straße 12, soll abgetragen und durch eine 
Wohnanlage mit 14 Wohnungen ersetzt werden. Dafür soll ein Bebauungsplan erlassen 
werden. 

 
Diese Sache wurde in mehreren Sitzungen des Bau- und Raumordnungsausschusses 
beraten. In den Sitzungen vom 21.7.2017 und vom 21.9.2017 hat der Bau- und Raum-
ordnungsausschuss dem Gemeinderat empfohlen, für die Grundstücke .49/1 (Leis Ro-
bert, geplante Wohnanlage) und Nr. 63/1 (Leis Robert, bestehender Rohbau des Privat-
hauses) einen Bebauungsplan zu erlassen, wodurch die geplante Wohnanlage ermög-
licht wird. 

 
Die Erlassung des Bebauungsplanes wurde auf die Tagesordnung der Gemeinderats-
sitzung vom 14.11.2017 gesetzt, wurde dann aber in dieser Sitzung nicht behandelt. 
Aus Gesprächen im Vorfeld der Gemeinderatssitzung ergaben sich Bedenken im Hin-
blick auf die Größe der geplanten Wohnanlage. 

 
Die Sache wurde daher neuerlich dem Bau- und Raumordnungsausschuss mit dem 
Auftrag zugewiesen, einen mehrheitsfähigen Vorschlag zu erarbeiten. 

 
In der Sitzung des Bau- und Raumordnungsausschusses vom 6.12.2017 wurden die 
Festlegungen des Bebauungsplanes insofern geändert, dass nunmehr ein traditionelles 
Satteldach mit einem mittigen First und mit zwei gleich geneigten Dachflächen mit nur 
einer Dachneigung auszubilden ist. Dadurch ergibt sich eine deutliche Verkleinerung 
des geplanten Projektes. 
 
Der Bebauungsplan und die Erläuterungen dazu der PlanAlp Ziviltechniker GmbH, Dipl. 
Ing, Friedrich Rauch liegen vor. 
 
 
 
Beratung: 
 
Bgm. Christian Abenthung erklärt, dass besagtes Grundstück in der Kernzone liegt und 
daher die Gemeinde bei den Dichten kaum Einfluss nehmen kann, sofern die Abstände 
nach der TBO eingehalten werden. Außerdem sind 4 Geschoße möglich. Einfluss kann 
die Gemeinde höchstens im Hinblick auf das Orts- und Straßenbild nehmen und z.B. 
eine bestimmte Dachform mittels Bebauungsplan festgelegen. Bei der letzten Sitzung 
hat sich der Bau- und Raumordnungsausschusses daher nochmals intensiv mit dem 
vorgelegten Planentwurf befasst und eine Änderung des Daches verlangt. Es soll ein 
traditionelles Satteldach mit einem mittigen First und mit zwei gleich geneigten Dachflä-
chen mit nur einer Dachneigung ausgebildet werden, also ähnlich den umliegenden 
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Häusern in diesem Gebiet. Außerdem würde dadurch dem geplanten Bauvorhaben et-
was die Wuchtigkeit genommen werden. Bgm. Christian Abenthung berichtet von Vor-
gesprächen mit dem Bauträger. Letzterer hat angekündigt, bei Erlassung eines ein-
schränkenden Bebauungsplanes die Gemeinde zu klagen. Dennoch soll sich der Ge-
meinderat dadurch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Der Gemeinderat hat keine Ein-
zelinteressen zu vertreten, sondern im Sinne des Orts- und Straßenbildes eine verträgli-
che Lösung für unser Axams zuzulassen. Jede Entscheidung, so oder so, meint Bgm. 
Christian Abenthung, wird richtungsweisend für künftige Bauvorhaben von Bauträgern 
in Axams sein. Harald Nagl sieht die Sache anders. Das besagte Grundstück liegt nun 
einmal in der Kernzone, in der eine verdichtete Bebauung möglich ist und noch weitere 
großzügigere Bebauungsfestlegungen (z.B. 4 Geschoße) gelten. Das vorliegende Pro-
jekt ist für Harald Nagl in Ordnung und nicht zu hoch. Eine Absenkung des Daches auf 
der Straßenseite haltet er nicht für sinnvoll, da die Nutzung des Dachgeschosses einge-
schränkt wird und das äußere Erscheinungsbild negativ beeinträchtigt wird. Wenn 
schon Bedenken im Größenverhältnis dieses Fotomodells bestehen, so Harald Nagl, 
soll es geprüft werden und notfalls maßstabsgetreu vorgelegt werden. Michael Kirch-
mair und Norbert Happ verweisen auf die Ausführungen von Bgm. Christian Abenthung 
und sprechen sich im Namen ihrer Fraktion für die Ausbildung eines Satteldaches aus. 
Die anschließende ausführliche Diskussion wird letztlich durch folgende Antragstellung 
beendet. 
 
 
 
Antrag – Mag. Andreas Schönauer: 
Der Empfehlung des Bau- und Raumordnungsausschusses in der Sitzung vom 
6.12.2017 soll gefolgt werden. Die Festlegungen des Bebauungsplanes sollen daher in-
sofern geändert werden, dass nunmehr ein traditionelles Satteldach mit einem mittigen 
First und mit zwei gleich geneigten Dachflächen mit nur einer Dachneigung auszubilden 
ist. Der Gemeinderat soll daher beschließen: 

 die Auflage des Entwurfes des Bebauungsplanes B1.24/E1 und 
 die dem Entwurf entsprechende Erlassung Bebauungsplanes B1.24/E1. 

 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja 
2 Enthaltungen 
Ing. Adolf Schiener und Vbgm. Martin Kapferer haben sich befangen erklärt und nicht 
mitgestimmt. 
 
 
 
 

11.  Personalangelegenheit; 
Stellenvergabe Mitarbeiter/in Gemeindeverwaltung (Schwerpunkt Hoch-/Tiefbau); 
AA/42623/2017 

 
Dieser Verhandlungsgegenstand wird von Bgm. Christian Abenthung von der Tagesord-
nung genommen, weil aufgrund einer Terminverschiebung die Hearings mit den Bewer-
ber/innen erst nach der heutigen Gemeinderatssitzung stattfinden können. 
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12. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung hat Carmen Auer eine Übersichtliste aller in der 
aktuellen Gemeinderatsperiode gestellten Anträge präsentiert. Diese Liste wurde inzwi-
schen von Bgm. Christian Abenthung aktualisiert und hat zu den einzelnen Anträgen 
eine kurze Stellungnahme verfasst. Bgm. Christian Abenthung präsentiert dem Gemein-
derat die aktualisierte Liste und wird diese allen Gemeinderäten per E-Mail zukommen 
lassen.  
 
Aufgrund einer Anfrage wird der Gemeindevorstand zum Thema „Rauchverbot auf öf-
fentlichen Spielplätzen der Gemeinde Axams“ bei der nächsten Sitzung beraten und 
dem Gemeinderat im Sinne der Vorbildwirkung eine entsprechende Empfehlung aus-
sprechen, so Bgm. Christian Abenthung.  
 
Bgm. Christian Abenthung informiert, dass Dr. Wendelin Tilg mit Ende des Jahres in 
Pension geht und somit als Vertragssprengelarzt ausscheidet. Neue Kassenärztin ist 
Dr. Andrea Pegger, welche im Jänner 2018 ihre Ordination in Axams, Sylvester-Jordan-
Straße 5 (ehemals Schlecker) eröffnen wird und als Vertragssprengelärztin nachfolgt.  
 
Bgm. Christian Abenthung berichtet über den aktuellen Verfahrensstand beim Wohn-
bauprojekt der Timber & Stone Homes Wohnbau GmbH am Franz-Zingerle-Weg. Ge-
gen den Baubescheid wurde Beschwerde eingereicht. Über die Beschwerde hat das 
Landesverwaltungsgericht inzwischen entschieden. Die Beschwerde wurde als unbe-
gründet abgewiesen und ein ordentliches Rechtsmittel als unzulässig erklärt. Es wurde 
also der Baubescheid der Gemeinde bestätigt. Ob die Einschreiter eine außerordentli-
che Revision einbringen werden, ist noch nicht bekannt.  
 
Aufgrund einer Anfrage im Gemeindeamt regt Carmen Auer an, die Öffnungszeiten des 
Hortes im Planungsverband Westliches Mittelgebirge oder zumindest zwischen den Ge-
meinden Axams und Götzens abzustimmen.  
 
Substanzverwalter Norbert Happ informiert, dass der Verkaufserlös „Meindl“ inzwischen 
auf das Gemeindekonto überwiesen wurde. Zudem ist vorgesehen, aus dem Substanz-
konto 100.000,- € dem Gemeindehaushalt zuzuführen. Diese Zahlung kann erst knapp 
vor Jahreswechsel getätigt werden, weil die Pachteinnahmen aus der Axamer Lizum 
zuerst fließen müssen und außerdem erst mit Jahresende absehbar ist, wieviel Geld 
tatsächlich auf dem Substanzkonto ist, bittet Norbert Happ um Verständnis.  
 
 
Der Schriftführer: Der Bürgermeister: 
 
 
 
Matthias Riedl Christian Abenthung 
 

Die Gemeinderäte: 
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